
 
Stadt Altdorf b. Nürnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 Altdorf, 22.02.2024 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
 
Am Donnerstag, den 29.02.2024, Beginn: 18:30 Uhr, findet die 48. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Altdorf im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Bürgerfragestunde 
  
2. Genehmigung des Protokolls der 47. Stadtratssitzung vom 18.01.2024 
  
3. Aktuelles aus dem Rathaus 
  
4. Verabschiedung des Haushaltsplanes und Erlass der Haushaltssatzung 2024 
  
5. Verabschiedung des Finanzplanes von 2025 bis 2027 
  
6. Vollzug der Baugesetze; Bebauungsplan Nr. 43 "An der Nürnberger Straße" - 

Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplanes nach §13a 
BauGB 

  
7. Vollzug der Baugesetze; Erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 "An der 

Nürnberger Straße" - Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
  
8. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates 
  
9. Mittagessen in der Mittagsbetreuung 
  
10. Bestätigung von Herrn Sebastian Heyn als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 

Eismannsberg 
  
11. Bestätigung von Herrn Thomas Eberhard als Stellvertreter des Kommandanten der 

Freiwilligen Feuerwehr Eismannsberg 
  
 
 
 
 
 
 
Martin Tabor 
Erster Bürgermeister                                       In Aushang:  vom  26.02.2024 bis  29.02.2024 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0003/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Bürgerfragestunde 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Gem. § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 07.05.2020 findet vor Eröffnung 
der Sitzung eine Bürgerfragestunde statt. 
 
Dabei erhalten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Fragen an die Sitzungsleitung zu 
stellen. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0004/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Genehmigung des Protokolls der 47. Stadtratssitzung vom 18.01.2024 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates ist grundsätzlich zu Beginn der 
Sitzung die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung zu genehmigen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Inhalt und genehmigt das Protokoll der 47. Stadtratssitzung vom 
18.01.2024. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Informationsvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0005/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 24.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Aktuelles aus dem Rathaus 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Erster Bürgermeister Martin Tabor wird jeweils zu Beginn der Stadtratssitzungen über aktuelle 
Themen aus dem Rathaus berichten. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: FV/0004/2024 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 29.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Verabschiedung des Haushaltsplanes und Erlass der Haushaltssatzung 2024 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Der Haushalt 2024 wurde im Hauptausschuss vorberaten und wurde an den Stadtrat als PDF-
Dokument ausgereicht.  
 
Die gefassten Beschlüsse sind eingearbeitet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Haushalt 2024, der im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit jeweils 41.301.850 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit jeweils 17.630.750 €, somit gesamt mit 58.932.600 € abschließt. 
Der Haushalt 2024 wird genehmigt, die Haushaltssatzung, die einen Bestandteil des 
Beschlusses bildet, und dem Protokollbuch beiliegt, wird erlassen. 
 
Der 1. Bürgermeister bzw. seine Stellvertreter werden weiterhin ermächtigt, im Rahmen der 
Haushaltsplanansätze über Umschuldungen zu entscheiden und über die Deckungsreserve zu 
verfügen. Der Stellenplan 2024 wird genehmigt. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: FV/0005/2024 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 29.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Verabschiedung des Finanzplanes von 2025 bis 2027 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Der Finanzplan für das Rechnungsjahr 2025 bis 2027 wurde erstellt und an den Stadtrat 
ausgereicht. 
 
Der Finanzplan ist gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Ohne 
Finanzplan gibt es damit keinen rechtsgültigen Haushaltsplan.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Finanzplan bis zum Haushaltsjahr 2027. Der Finanzplan wird 
genehmigt. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: SBA/0009/2024 
 

Federführung: Stadtbauamt Datum: 06.02.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Vollzug der Baugesetze;Bebauungsplan Nr. 43 "An der Nürnberger Straße" - 
Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplanes nach §13a 
BauGB 
____________________________________________________________________________ 
 
 
In der nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 16.11.2023 wurde bereits über eine 
mögliche Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ im Bereich der 
Ausweisung der Hotelfläche diskutiert.  
 
In dieser Sitzung soll nun ein Aufstellungsbeschluss für die erste Änderung des 
Bebauungsplanes gefasst werden.  
Die Änderung soll den nördlichen Teil des Grundstücks 1322/2 der Gemarkung Altdorf sowie 
das nördlich angrenzende Grundstück Flur Nr. 1321/8 der Gemarkung Altdorf umfassen.  
Der bestehende Bebauungsplan setzt den zur Überplanung vorgesehenen Bereich teilweise als 
Gewerbegebiet und teilweise als Sondergebiet Hotel fest. 
Die Grundstücke sollen als gemeinsame Nutzung die Ausweisung als gewerbliche Baufläche 
erhalten.  
Der Änderungsbereich ist auf beiliegendem Lageplan ersichtlich. 
Die Änderung soll im Verfahren nach §13a BauGB erfolgen.  
 
Als Grund für die Änderung wird angeführt, dass die mit den damaligen Planungen 
beabsichtigte Entwicklung eines größeren Hotels bisher nicht realisiert werden konnte. Es 
zeigte sich nach mehreren Gesprächen nur noch für einen Teilbereich eine Nachfrage nach 
Flächen für die Entwicklung eines Beherbergungsbetriebs.  
 
Nach sorgsamer Abwägung der möglichen Entwicklungsalternativen wurde daher beschlossen, 
dass eine Entwicklung als Gewerbefläche eine bessere und sachgerechtere Nutzung darstellt.  
Hierfür ist eine Änderung des Bebauungsplanes durchzuführen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Aufstellungsbeschluss für die erste Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ zu fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und beschießt die Aufstellung der ersten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ im Verfahren nach § 13a BauGB. 
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Änderungsbereich

Bebauungsplan B43 (Ur-Bebauungsplan Rechtsstand 09.10.2019) 
mit integriertem Grünordnungsplan

M 1:2500
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: SBA/0010/2024 
 

Federführung: Stadtbauamt Datum: 06.02.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Vollzug der Baugesetze; Erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 "An der 
Nürnberger Straße" - Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Im vorangegangenen Tagesordnungspunkt wurde über die Aufstellung der ersten Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ beraten.  
Im Folgenden soll nun der Beschluss zur Durchführung des förmlichen Beteiligungsverfahrens 
gefasst werden.  
 
Festgesetzt werden soll eine Gewerbefläche mit einer GRZ von 0,6 und einer GFZ von 1,8.  
Die maximale Gebäudehöhe beträgt 10m. 
Der zwischen den Grundstücken Flur Nr. 1321/8 und 1322/2 festgesetzte Grünstreifen zur 
Trennung der Grundstücke entfällt.  
Die weiteren Festsetzungen sind aus dem beiliegenden Planblatt und den textlichen 
Festsetzungen ersichtlich. 
Bis auf die geänderten städtebaulichen Festsetzungen in § 2 der Satzung gelten die 
Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ weiter 
und sind, soweit besondere Bezüge auf die Teilfläche GE3 vorgenommen werden, 
vollumfänglich auch auf die neugebildete Teilfläche GE5 anzuwenden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den entsprechenden Billigungsbeschluss zur Durchführung des 
förmlichen Beteiligungsverfahrens zu fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und beschließt die förmliche Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
43 „An der Nürnberger Straße“. 
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                                            Verfahrensvermerke
                                 (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)

1.  Der Stadtrat der Stadt Altdorf hat in seiner Sitzung vom .......... 2024 die Aufstellung der 1. Änderung des 
     Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" beschlossen.

     Der Aufstellungsbeschluss wurde am .......... 2024 ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung 
     erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
     § 2 Abs. 4 BauGB stattfindet.

2.  Zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", in der Fassung vom
     .......... 2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
     in der Zeit vom .......... 2024 bis .......... 2024 beteiligt.

3.  Der Entwurf der 1. Änderung des Bebaungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", in der Fassung vom
     .......... 2024 wurde mit der Begründung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1
     BauGB gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .......... 2024 bis .......... 2024 öffentlich ausgelegt.

     Ort und Dauer der Auslegung wurden am .......... 2024 durch ortsübliche Veröffentlichung amtlich bekannt
     gemacht. In der Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren ohne Durchfüh-
     rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB stattfindet.

4.  Die Stadt Altdorf hat mit Beschluss des Stadtrates vom .......... 2024 die 1. Änderung des Bebauungsplanes
     B43 "An der Nürnberger Straße", einschließlich Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung
     vom .......... 2024 als Satzung beschlossen.

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                       ...............................................
           Martin Tabor
                 Erster Bürgermeister

5.  ausgefertigt

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                                    ...............................................
          Martin Tabor

                Erster Bürgermeister

 

     Altdorf b. Nürnberg, den .......... 2024                                     ..............................................
                       Martin Tabor

    Erster Bürgermeister

      6.  Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße", wurde 
   am .......... 2024 gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

           Die 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" mit Begründung, wird seit diesem          
   Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Altdorf zu Jedermanns Einsicht bereit gehalten und 
   über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

           Die 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" mit Begründung und den weiteren 
           Anlagen ist damit in Kraft getreten.

   Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
    wurde in der Bekanntmachnung hingewiesen.

Stadt Altdorf b. Nürnberg
Landkreis Nürnberger Land

Bebauungsplan B43

"An der Nürnberger Straße"
1. Änderung 

mit integriertem Grünordnungsplan

Übersichtslageplan M 1:25.000

Aufgestellt: 29.02.2024

       Dipl. Ing. Jörg Bierwagen
       Architekt und Stadtplaner 

INGENIEURBÜRO
CHRISTOFORI UND PARTNER
Vermessung Planung Bauleitung
Gewerbestraße 9, 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 - 95 711 0  Fax 09872 - 95 711 65
info@christofori.de

Kartengrundlage: Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2024

Koordinatenbezug: UTM-System
Höhenbezug: nach NHN (Status 170)

max. Anzahl der 
Vollgeschosse

Nutzungsschablone:

GE3
0,6max. zul. Grundflächenzahl (GRZ) z. B. 0,6

Art der Nutzung Gewerbegebiet i. S. d. § 8 BauNVO
mit Angabe des Teilbereiches, z. B. Teilbereich 3

max. zul. Geschoßflächenzahl (GRZ) z. B.1,8 1,8

FD bis 5°
SD bis 15°

GRZ
GFZ

GH 10,0

III

max.Gebäudehöhe

Dachform

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

SD

Flachdach bei 5°FD

Satteldach bei 15°

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43
"An der Nürnberger Straße" in Altdorf b. Nürnberg 
Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 "An der Nürnberger Straße" in Altdorf
mit integriertem Grünordnungsplan, in der Fassung vom ............ 2024 sind als jeweils gesondert
ausgeführteDokumente:

-      

-      

Hinweis: Während des Verfahrens werden die textlichen Fest-
setzungen als gesondertes Dokument geführt. Zum Satzungs-
beschluss werden diese auf dem Planblatt integriert. 
Sie bilden zu jedem Zeitpunkt eine rechtliche Einheit.

das Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

die Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Hinweise durch textliche Erläuterung
Denkmäler:
Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt.Aufgrund der Nähe zu bekannten 
Bodendenkmälern im Umfeld, können Bodendenkmäler aber nicht ausgeschlossen werden. Für die Flächen 
des Planungsgebietes gilt daher der Denkmalvermutungsfall gemäß Art. 7 BayDSchG. Bodeneingriffe jegli-
cher Art innerhalb des Planungsgebietes bedürfen einer gesonderten, denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß 
Art. 7 BayDSchG.

Beim Auffinden von Bodendenkmälern (u. a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall- oder
Kunstgegenstände etc.) sind unmittelbar gemäß der geltenden Meldepflicht das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, Tel. 0911/235 85-0 oder die zuständige Untere Denkmalschutzbe-
hörde im Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Tel. 09123/9500 zu
verständigen.

Altlasten:
Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass beim  Auftreten von altlastenverdächtigen oder schädlichen 
Bodenveränderungen und -verunreinigungen umgehend, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, die zuständigen 
Fachstellen am Landratsamt Nürnberger Land sowie das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren 
sind und die weitere Vorgehensweise abzustimmen ist.

Festsetzungen durch Planzeichen:
(gem. Planzeichenverordnung - PlanZV) 

1.  Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete i. S. d. § 8 BauNVO
mit Angabe des Teilbereiches, z. B. Teilbereich 3 GE3

2.  Maß der baulichen Nutzung

0,6 max. zulässige Grundflächenzahl
 (GRZ), z. B. 0,6

GH 10,00 m max. zulässige Gebäudehöhe
z. B 10,00 m

Zahl der max. zulässigen
Vollgeschosse: dreiIII

max. zulässige Geschoßflächenzahl
 (GRZ), z. B. 1,81,8 Hinweise durch Planzeichen

best. Bebauung

Verlauf Flurgrenzen 1322/2 Flurnummer

5.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes B43

Bemaßung in Meter
3,00

Grenze des bestehenden Bebauungs-
plans B43 einschließlich aller bisher
erfolgten Änderungen 

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung, z. B. von Baugebieten

4.  Grünflächen

private Grünfläche

Lagesystem:

Höhensystem:

UTM32, ETRS89 / GRS80 - Ellipsoid Mittelmeermeridian 9° 
Streckenverzerrung beachten 
Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Status 170)

Koordinatensystem:

M 1:1000

Kartengrundlage (Flurkarte): Geobasisdaten
(c) Bayerische Vermessungsverwaltung 2024

0 50

Meter

Änderungsbereich

Bebauungsplan B43 (Ur-Bebauungsplan Rechtsstand 09.10.2019) 
mit integriertem Grünordnungsplan

M 1:2500
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Stand des Entwurfes gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 29.02.2024 Seite 1 von 11 

Die 

S T A D T    A L T D O R F    B E I    N Ü R N B E R G 
 
erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023  
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
  
i. V. m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) die zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist sowie 
 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), das zuletzt durch 
Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und 
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) geändert worden ist und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), die zuletzt geän-
dert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, 
 
die  
 

 
des Bebauungsplans B43 mit integriertem Grünordnungsplan 

„An der Nürnberger Straße“ 
 

1. Änderung 
(beschleunigtes Verfahren gem. § 13a Bau GB) 

 
als 
 

S A T Z U N G 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 
 

Für den im zeichnerischen Teil (Lageplan) dargestellten Geltungsbereich gilt der ausgearbeitete Plan, der 
zusammen mit den nachstehenden Vorschriften die 1. Änderung des Bebauungsplans B43 „An der Nürn-
berger Straße“ bildet. Der Geltungsbereich umfasst zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Bebauungsplans 
das Grundstück mit der Flur-Nr. 1321/8 und eine Teilfläche des Grundstücks mit der Flur-Nr. 1322/2, jeweils 
der Gemarkung Altdorf b. Nürnberg. 
 
Die städtebaulichen Festsetzungen des Bebauungsplans B43 „An der Nürnberger Straße“ werden durch 
die 1. Änderung des Bebauungsplans im zuvor benannten Geltungsbereich wie nachfolgend festgesetzt 
geändert:  
 
§ 2 – geänderte städtebauliche Festsetzungen  
 

2.1  Im Geltungsbereich der 1. Änderung wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet i. S. d. § 8 BauNVO 
festgesetzt.  

 
2.2  Die Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz werden im Geltungsbereich der 1. Änderung des 

Bebauungsplans wie folgt neu geregelt: 
 
 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Festsetzungen gelten in Richtung Wohngebiet im Osten und Nordosten. 

Bezeichnung Emissionskontingent  LEK in dB(A) 
[db(A)/m²] 

Tags 
(6.00 – 22.00 Uhr) 

Nachts 
(22.00 – 6.00 Uhr) 

GE 3 ≤ 55 ≤ 40 

GE 5 ≤ 54 ≤ 39 
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn 
der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet 
(Relevanzgrenze). 
 
Für schutzwürdige Nutzungen im Plangebiet (z.B. Büronutzungen, Arbeitsräume, Betriebsleiter-
wohnungen) ist der passive Schallschutz zum Schutz vor Verkehrsgeräuschgeräuschen gemäß 
DIN 4109:2018-01 sicherzustellen. Die baulichen Maßnahmen sind auf der Grundlage der DIN 
4109:2018-01 zu ermitteln. 
 
Abweichungen von vorstehenden Festsetzungen sind zulässig, soweit im Einzelfall nachgewiesen 
wird, dass unter Berücksichtigung anderer Gebäudegeometrien, Gebäudekonstruktionen bzw. der 
aktuellen Datenlage gleiche oder geringere Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immission-
sorten auftreten. 
 

2.3 Im Übrigen gelten die bestehenden Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans in Fassung des 
Rechtsstands vom 09.10.2019 uneingeschränkt fort und sind, soweit besondere Bezüge auf die 
Teilfläche GE 3 vorgenommen werden, vollumfänglich auch auf die neugebildete Teilfläche GE 5 
anzuwenden.  

 
§ 3 – Bestandteile des Bauungsplanes 
 

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes B43 mit integriertem Grünordnungsplan  
„An der Nürnberger Straße“ in der Fassung vom xx.xx.2024 sind als jeweils gesondert ausgefertigte Doku-
mente: 
 

− das Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen  

− Satzung mit textlichen Festsetzungen zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
 
Die Dokumente bilden bzgl. ihrer Rechtskraft eine Einheit.  
 
Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und techni-
schen Baubestimmungen können zusammen mit dem Bebauungsplan in den Räumen des Rathauses der  
Stadt Altdorf b. Nürnberg, Röderstr. 10, 90518 Altdorf b. Nürnberg eingesehen werden und bei Bedarf 
erläutert werden.  
 
Hinweis: Die Öffnungszeiten des Rathauses können auf der Homepage der Stadt Altdorf b. Nürnberg (www.altdorf.de) eingesehen 
oder unter Tel. 09187 – 807 – 0 erfragt werden.  

 
§ 4 – Rechtskraft 
 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans B 43 „An der Nürnberger Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan 
i. S. d. § 30 BauGB in der Fassung von xx.xx.2024 tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dem Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Frühere planungsrechtliche Festsetzungen, welche den hiermit geänderten Festsetzungen für den Gel-
tungsbereich der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ wi-
dersprechen, treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Urbebau-
ungsplans Nr. 43 „An der Nürnberger Straße“ fort.  
 
 
Aufgestellt: Heilsbronn, den 29.02.2024   Altdorf b. Nürnberg, den............................ 
Zuletzt geändert    
   
   
   
   

Ingenieurbüro Christofori und Partner  Stadt Altdorf b. Nürnberg 
Dipl.-Ing. Jörg Bierwagen  Martin Tabor 
Architekt und Stadtplaner  Erster Bürgermeister 
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Fortbestehende textliche Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans B43 i. d. F. 09.10.2019: 

Geändert durch Ziff. 2.1 der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans B43 



Stadt Altdorf b. Nürnberg – 1. Änderung des Bebauungsplans B43 mit integriertem Grünordnungsplan  
„An der Nürnberger Straße“ in Altdorf b. Nürnberg 
Satzung im Stand des Entwurfes gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 29.02.2024 

 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße 9, 91560 Heilsbronn  
Telefon: 09872 – 95 711 0 • Telefax: 09872 – 95 711 65 • E-Mail: info@christofori.de Seite 4 von 11 

 



Stadt Altdorf b. Nürnberg – 1. Änderung des Bebauungsplans B43 mit integriertem Grünordnungsplan  
„An der Nürnberger Straße“ in Altdorf b. Nürnberg 
Satzung im Stand des Entwurfes gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 29.02.2024 

 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße 9, 91560 Heilsbronn  
Telefon: 09872 – 95 711 0 • Telefax: 09872 – 95 711 65 • E-Mail: info@christofori.de Seite 5 von 11 

  

 
 
 
 
 
  

Geändert durch Ziff. 2.2 der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans B43 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: GL/0008/2024 
 

Federführung: Geschäftsleitung Datum: 20.02.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates 
____________________________________________________________________________ 
 
 
a) Möglichkeit der ausschließlichen digitalen amtlichen Bekanntmachung 
 
Gem. § 37 der Geschäftsordnung des Stadtrates werden amtliche Satzungen und 
Verordnungen u. a. dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der Stadtverwaltung im 
Rathaus, Röderstraße 10, 90518 Altdorf, zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die 
Niederlegung durch Anschlag an allen städt. Anschlagtafeln bekannt gegeben wird.  
 
Auf die Satzung oder Verordnung wird ferner in der Tageszeitung „Der Bote“ hingewiesen. 
 
Die Gemeinden haben nunmehr durch Änderungen des Bayer. Digitalgesetzes, der 
Gemeindeordnung, sowie der Bekanntmachungsverordnung die Möglichkeit, amtliche 
Bekanntmachungen von Satzungen und Verordnungen u.a. ausschließlich digital zu 
veröffentlichen.  
 
Diesbezüglich gibt es verschiedene Varianten, wie z. B die Möglichkeit der Bekanntgabe der 
Niederlegung auf der Homepage der Stadt Altdorf b.Nürnberg. 
 
Der Wechsel der Bekanntmachungsart erfordert eine Änderung der jeweils einschlägigen 
Geschäftsordnungsregelung.  
 
Unabhängig davon werden die amtlichen Bekanntmachungen weiterhin an den örtlichen 
Gemeindetafeln im Stadtgebiet und in den Ortsteilen veröffentlicht. 
 
 
 
b)  Errichtung von Konten und Depots und die Anlegung von Geld bei Geldinstituten 
 
Die Finanzverwaltung schlägt vor, bei § 8 (Beschließende Ausschüsse) im Bereich des Haupt- 
und Finanzausschusses im Punkt 1.D den ersten Spiegelstrich:  
 
- Die Errichtung von Konten und Depots und die Anlegung von Geld bei Geldinstituten            
 
zu entfernen.  
 
Dieser Punkt soll nun bei §13 angesiedelt werden. Somit wird dies zu einer einzelnen Aufgabe 
des 1. Bürgermeisters.  
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Folglich soll der Punkt dann lauten:  
 
„Die Errichtung von Konten und Depots, sowie die Anlegung von Geld bei Geldinstituten bis zu 
einer Höhe von 2.000.000 € pro Einzelfall.“  
 
 
Beschluss:  zu a) Möglichkeit der ausschließlichen digitalen amtlichen Bekanntmachung 
 
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und stimmt einer Neufassung des § 37 der 
Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Altdorf b.Nürnberg vom 07.05.2020 wie folgt zu: 
 

Art der Bekanntmachung  
 

(1) 1Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie in der 
Stadtverwaltung im Rathaus, Röderstraße 10, 90518 Altdorf, zur Einsichtnahme niedergelegt 
werden und die Niederlegung digital über das Internet unter 
„www.altdorf.de/seite/de/stadt/036:2038/c_3/Bekanntmachungen.html“ bekannt gegeben 

wird. 2Die Bekanntgabe auf dieser Internetseite erfolgt erst, wenn die Satzung oder 

Verordnung in der Stadtverwaltung niedergelegt ist. 3Sie wird frühestens nach 14 Tagen 

wieder gelöscht. 4Es wird schriftlich oder elektronisch festgehalten, wann die digitale 
Bekanntgabe auf der Internetseite öffentlich verfügbar war und wann sie wieder gelöscht 
wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 

 
(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine andere 
in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf über das 
Intenet unter der öffentlich zugänglichen Internetseite nach Absatz 1 Satz 1 hingewiesen. 

 
 
 
 
 
Beschluss:  zu b) Errichtung von Konten und Depots und die Anlegung von Geld bei 
Geldinstituten 
 

Der Stadtrat hat Kenntnis vom Sachverhalt und beschließt, in der Geschäftsordnung des 
Stadtrates der Stadt Altdorf b.Nürnberg vom 07.05.2024 im § 8 Buchstabe d) den ersten 
Spiegelstrich „Die Errichtung von Konten und Depots und die Anlegung von Geld bei 
Geldinstituten“ zu streichen. Gleichzeitig wird der §13 Absatz 2 Nr. 2 Punkt um folgenden 
Buchstabe g) ergänzt: 
 
„Die Errichtung von Konten und Depots, sowie die Anlegung von Geld bei Geldinstituten bis zu 
einer Höhe von 2.000.000 € pro Einzelfall.“  
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0005/2024 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 25.01.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Mittagessen in der Mittagsbetreuung 
____________________________________________________________________________ 
 
 
In der Sitzung des Stadtrates vom 07.02.2022 wurde beschlossen, dass die Versorgung der rd. 
150 Grundschulkinder in der Mittagsbetreuung und den Ganztagsklassen mit einem warmen 
und gesunden Mittagessen über einen Lieferanten erfolgen soll.  
Seit dem Schuljahr 2022/2023 wird das Mittagessen nach erfolgter Ausschreibung durch die Fa. 
Pacelli aus Winkelhaid geliefert.  
 
Bei der Ausschreibung wurden die Kosten pro Mittagessen mit 4.-€ veranschlagt. Der Stadtrat 
hat daraufhin beschlossen, dass die Stadt Altdorf einen Zuschuss i.H.v. 1.-€/Essen gewährt, der 
Elternbeitrag auf 3.-€ festgesetzt wird. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung insb. im 
Lebensmittel- und Energiebereich konnte keiner der Anbieter das Essen zu einem Preis von 4.-
 €/Essen anbieten. Dies teilte die Fa. Pacelli vor Vertragsunterzeichnung mit, so dass ein Preis 
pro Essen mit 4,40 € vereinbart wurde. Der geplante Zuschuss der Stadt in Höhe von 1,00 € pro 
Mittagessen stieg somit auf 1,40€ /Essen. Die Mehrkosten für die Stadt Altdorf belaufen sich pro 
Schuljahr auf ca. 10 T€.  
 
Um dem Beschluss des Stadtrates zu entsprechen, wäre nunmehr eine Erhöhung des 
Elternbeitrages um 0,40€/ Essen zu beschließen. Da absehbar ist, dass infolge der Inflation der 
Preis pro Essen nicht dauerhaft gleichbleibend ist, sollte ein prozentualer Zuschuss pro Essen 
beschlossen werden. Erhöht sich der Preis für ein Essen, erhöhen sich die Elternbeiträge und 
der städtische Zuschuss im gleichen Verhältnis.          
 
Ab dem Schuljahr 2024/2025 wird auch in der Grundschule die Abrechnung der 
Mittagsversorgung direkt zwischen Eltern und der Firma Kitafino erfolgen, nachdem die Kitas 
und die Mittelschule ebenfalls schon lange und erprobt mit diesem System arbeiten. Die Eltern 
können das Essen direkt beim Anbieter bestellen und bei krankheitsbedingtem Nichtbedarf 
kurzfristig abbestellen. So wird vermieden, dass zu viel Essen geliefert wird, welches nicht 
verwertet werden kann. Der Zuschuss der Stadt Altdorf wird dann direkt an den Essens-
Anbieter nach Abrechnung der gelieferten Essen gezahlt.   
  
Die Verwaltung schlägt vor, den Eltern einen festen Zuschuss in Höhe von 25 % der 
Gesamtkosten (Essens- und Verwaltungskosten) zu gewähren. Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Gesamtkosten in Höhe von 4,65 € pro Mittagessen (4,40 € Essenskosten + 0,25 € 
Verwaltungskosten) beläuft sich der Elternbeitrag ab dem Schuljahr 2024/2025 auf 3,48 € pro 
Mittagessen, der Zuschuss der Stadt auf 1,16€/Essen. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0006/2024 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 02.02.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf 29.02.2024 öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Bestätigung von Herrn Sebastian Heyn als Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Eismannsberg 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Am 20.01.2024 wurde Herr Sebastian Heyn rechts- und satzungskonform zum Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Eismannsberg gewählt. 
Der Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Gemeinde im Benehmen mit dem 
Kreisbrandrat. 
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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0007/2024 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 02.02.2024 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf  nicht öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Bestätigung von Herrn Thomas Eberhard als Stellvertreter des Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Eismannsberg 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Am 20.01.2024 wurde Herr Thomas Eberhard rechts- und satzungskonform zum Stellvertreter 
des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eismannsberg gewählt. Der Gewählte bedarf 
der Bestätigung durch die Gemeinde im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. 
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